
 

 

 

Weisung 202012026 vom 30.12.2020 – Aktualisierung 

der Weisungen zu den Sozialschutz-Paketen der 

Bundesregierung  

Laufende Nummer:  202012026  

Geschäftszeichen:  GR 1 – II-1900 / II-1202 / II-1203.7.1  

Gültig ab:  30.12.2020  

Gültig bis:  unbegrenzt  

SGB II:  Weisung  

SGB III:  nicht betroffen  

Familienkasse:  nicht betroffen  

Bezug:   

 Weisung 202004003 vom 01.04.2020 – Weisungen zum Sozialschutz-Paket der 

Bundesregierung 

 Weisung 202004008 vom 22.04.2020 – Aktualisierung der Weisungen zum 

Sozialschutz-Paket der Bundesregierung 

 Weisung 202007004 vom 01.07.2020 – Aktualisierung der Weisungen zu den 

Sozialschutz-Paketen der Bundesregierung 

 Weisung 202010004 vom 02.10.2020 – Aktualisierung der Weisungen zu den 

Sozialschutz-Paketen der Bundesregierung    

 

Die Weisungen zu den Sozialschutz-Paketen der Bundesregierung wurden aktualisiert 

und an die geltende Rechtslage angepasst.  

1. Ausgangssituation  

Die Veröffentlichung dieser Weisung erfolgt in Form einer sogenannten Loseblattsammlung, 

da mit (auch kurzfristigen) Änderungen zu rechnen ist. Deshalb können bei Aktualisierungen 

nur die jeweils davon betroffenen Kapitel ausgetauscht werden. 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/ba146401.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/ba146401.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/ba146440.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/ba146440.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung-202007004_ba146565.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung-202007004_ba146565.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung-202010004_ba146667.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung-202010004_ba146667.pdf


 

 

 

Durch das Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe und zur Änderung des Zwölften Buches 

Sozialgesetzbuch sowie weiterer Gesetze vom 09.12.2020 (BGBl. Teil I Nr.61, Seite 2855) 

wurde der vereinfachte Zugang bis zum 31.03.2021 verlängert.  

2. Auftrag und Ziel  

Um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen, eine bundesweit gleichwertig hohe 

Qualität und die Rechtmäßigkeit der Leistungserbringung der gemeinsamen Einrichtungen 

sicherzustellen, wird mit der Veröffentlichung der Weisung der vereinfachte Zugang zu den 

Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch verbindlich geregelt. 

Die Weisung regelt die Anwendung des mit den Sozialschutz-Paketen eingeführten § 67 

SGB II und trifft weitere Regelungen für die gE im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur 

Eindämmung des Coronavirus. Sie bündelt die leistungs- und verfahrensrechtlichen 

Regelungen für die gemeinsamen Einrichtungen. Künftige weitere erforderlich werdende 

Hinweise und Weisungen werden eingearbeitet. 

Die BA erlässt diese Weisung in Abstimmung mit dem BMAS. 

Wesentliche Änderungen zu den Weisungen vom 02.10.2020: 

Kapitel 1.1  

Zeitlicher Geltungsbereich (§ 67 Absatz 1 SGB II): 

Erneute Verlängerung bis zum 31.03.2021 durch das Gesetz zur Ermittlung der 

Regelbedarfe und zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sowie weiterer 

Gesetze vom 09.12.2020 (BGBl. Teil I Nr. 61, Seite 2855). 

  

Kapitel 1.2 

Aussetzen der Vermögensprüfung (§ 67 Absatz 2 SGB II): 

Aktualisierung der Ausführungen zum Versand der gesonderten Beendigungsschreiben mit 

Hinweis auf das Sozialschutzpaket und der Anlage VM (Vermögen) sowie Verpflichtung zur 

Löschung zu Unrecht gespeicherter Anlagen VM. 

  

Kapitel 1.3 

Vorläufige Entscheidung (§ 67 Absatz 4 SGB II): 

Ergänzung zur Anlage KAS und zum systemseitigen Versand der Beendigungsschreiben mit 

der Anlage EKS. 

  

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s2855.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s2855.pdf


 

 

 

Kapitel 1.4 

Vorübergehende Prüfungserleichterung bei Weiterbewilligungsanträgen 

(§ 67 Absatz 5 SGB II): 

Redaktionelle Anpassungen durch Befristung der Regelung und der Streichung durch das 

Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe und zur Änderung des Zwölften Buches 

Sozialgesetzbuch sowie weiterer Gesetze vom 09.12.2020 (BGBl. Teil I Nr. 61, Seite 2855). 

  

Kapitel 2.4  

Liquiditätshilfen: 

Aufnahme der Regelung aus der Alg II-V, dass die außerordentlichen Wirtschaftshilfen des 

Bundes (Novemberhilfe und Dezemberhilfe) sowie die im Rahmen des Bundesprogramms 

Überbrückungshilfe III für den Zeitraum von Dezember 2020 bis Juni 2021 gezahlten 

pauschalierten Betriebskostenzuschüsse für Soloselbständige (Neustarthilfe) nicht als 

Einkommen zu berücksichtigen sind. 

  

Kapitel 2.12  

Ortsabwesenheit bzw. fehlende Rückkehrmöglichkeit (ggf. aus dem Ausland): 

Ergänzende Regelungen aufgenommen, die die besonderen Umstände der COVID-19-

Pandemie im Umgang mit Ortsabwesenheiten der Kundinnen und Kunden berücksichtigen. 

  

Kapitel 2.13.3  

Übergang von Ansprüchen: 

Die Ausführungen zu § 56 Infektionsschutzgesetz wurden überarbeitet. 

  

Kapitel 2.16  

Änderungen beim Kinderzuschlag (KiZ):  

Die Regelung zum Notfall-KiZ endet zum 30.09.2020. Die Aussetzung der 

Vermögensprüfung wird auch im KiZ bis 31.03.2021 verlängert. 

  

Kapitel 2.19  

Verlängerung der Anspruchsdauer auf Arbeitslosengeld gemäß § 421d SGB III um drei 

Monate: 

Redaktionelle Anpassungen und Ergänzung der Ausführungen zur Listenbereitstellung für 

die Anspruchsmonate August bis Dezember 2020.  

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s2855.pdf


 

 

 

3. Einzelaufträge  

Entfällt   

4. Info  

Die Loseblattsammlung steht im Internet zur Verfügung. Sie wird laufend aktualisiert.  

5. Haushalt  

Entfällt  

6. Beteiligung  

Entfällt   

gez.  

Unterschrift  

https://www.arbeitsagentur.de/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen#1478808823843

